
SEESTADTBREMERHAVEN

Rechts-undVersicherungsamt

Per PZU

IhrWiderspruchvom 01.10.2019gegen den BescheidderStadtBre-

merhaven — EntsorgungsbetriebeBremerhaven - vom 27.09.2019

(Az.: ‚mitdem IhremBegehrenaufEinsichtnahmein diezwi-

schen der StadtBremerhaven und der BEG/BELG geschlossene

Fortsetzungsvereinbarungvom 28.01.2019zum „Leistungsvertrag

Abfall“vom 21.12.2001teilweisestattgegebenwurde

Vorbemerkung:

Auf derGrundlagevon & 1 BremischesKommunalunternehmensgesetz

wurdenmitOrtsgesetzüberdieUmwandlungdesEigenbetriebesEntsor-

gungsbetriebeBremerhaven in eine AnstaltöffentlichenRechts vom

28.11.2019(Brem.GBl.S. 718) dieAufgaben der Abwasserbeseitigung

und AbfallentsorgungaufdiegenannteAnstaltübertragen,diedieseAuf-

gabennunmehrimeigenenNamenund in eigenerVerantwortungdurch-

führt.Allebishervon derStadt— EntsorgungsbetriebeBremerhaven—

geführtenVerfahrenwerdennunmehrvonderAnstaltöffentlichenRech-

tesweiterbetrieben.WiderspruchsverfahrenwerdenimAuftragderAnstalt

öffentlichenRechts vom Rechts-und Versicherungsamtder StadtBre-

merhavengeführt.
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Dies vorausgeschickt, ergeht gegenSie folgender:

Widerspruchsbescheid

1. Ihr Widerspruch vom 01.10.2019 gegen den Bescheid der Stadt Bremer-

haven — Entsorgungsbetriebe Bremerhaven — vom 27.09.2019 wird als un-

begründet zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens habenSie zu tragen.

3. Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 60,00 Euro festge-

setzt.

Begründung:

Zu 1.

1.

Mit Schreiben vom 02.02.2019 baten Sie unter Berufung auf das Informationsfrei-

heitsgesetz des Landes Bremen (BremIFG) bzw. nach dem Umweltinformationsge-

setzes des Landes Bremen um Übersendung der zwischen der Stadt Bremerhaven

und der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH (BEG) sowie der BEG Logis-

tics GmbH (BELG) geschlossenen Fortsetzungsvereinbarung vom 28.01.2019 zum

„Leistungsvertrag Abfall“ vom 21.12.2001. Die genannte Fortsetzungsvereinbarung

wurde Ihnen mit E-Mail vom 31.07.2019 in teilweise geschwärzter Form übersandt.

Mit Schreiben vom 10.08.2019 bestätigten Sie den Eingang, baten jedoch darum, die

vorgenommenen Schwärzungen im Vertrag auf ihre rechtliche Notwendigkeit hin zu

überprüfen und fügten hierzu verschiedene Gesetzesstellen sowie Urteile an.

Ihrem Begehrennacheiner Einsichtnahmein den Vertrag in Gänze konnte auch nach

erneuter Prüfung nicht stattgegeben werden, so dass der Bescheid vom 27.09.2019

erging. Gegen diesen Bescheid erhoben Sie Widerspruch, den Sie wie folgt begrün-

den:

1. 8 7 Abs. 3 BremIFG sei nur einschlägig, sofern „...sich die den Antrag stellende

Person in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind, mit einer Unkennt-

lichmachung der diesbezüglichen Informationen einverstandenerklärt.“ Eine sol-

che Erklärungliege hier nicht vor.
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Die Behörde habe sich mit den genannten Urteilen (EuGH, 19.06.2018, C-

15/16; BVerwG, 28.05.2009, 7 C 18008) oder weiterer, relevanter Rechtspre-

chungnicht ersichtlich auseinandergesetzt.

Es sei unklar, inwiefern die Behörde die Stellungnahme der BEG/BELG fach-

lich sowie rechtlich geprüft und darauf aufbauend eine rechtlich — fundierte

Entscheidung getroffen hat. Es seien seitens der Behörde oder Dritter ver-

schiedene Behauptungen zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, zum

Markt, zu Rückschlüssen, möglichen schwerwiegenden Schäden sowie zum

Wettbewerb in diesem Markt getätigt worden, ohne dass diese detailliert dar-

gelegt werden.

Da es sich zweifelsfrei um einen Vertrag der Daseinsvorsorge handele, seien

die möglicherweise eintretenden Schäden in Relation zu betrachten: Das

Bremische IFG sehe eine positive Abwägung im Sinne des Dritten bei wahr-

scheinlichen, schwerwiegenden Schädenvor, nicht aber bei möglichen, nicht

schwerwiegenden Schäden.

Die aufgestellten Behauptungen(s. Punkt 3) seien besonders anzuzweifeln, da

u. a. öffentlich bekannte oderleicht recherchierbare Informationen wie z. B. die

Nutzungsdauer in Jahren auf Basis der offiziellen Abschreibungstabelle des

Bundesministeriums der Finanzen geschwärzt sind (Vertragsseite 1, letzter

Abs.). Es sind demnachberechtigte Zweifel anzunehmen, dass die Schwärzun-

gen zu weitreichend erfolgt sind.

Der Verweis auf das Bremische Datenschutzgesetz sei unzutreffend, da das

Bremische Datenschutzgesetz seit dem 24.05.2018 außer Kraft getretenist. Es

wird ersichtlich hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten auf $ 5

Abs. 3 und 4 BremIFG als spezialgesetzliche Regelung verwiesen. Die entspre-

chenden Schwärzungenseien demnachzu hinterfragen.

Der Widerspruchist zulässig, er ist jedoch nicht begründet.

Die auf der Grundlage des Gesetzes über die Freiheit des Zugangs zu Informationen

für das Land Bremen (Bremer Informationsfreiheitsgesetz — BremIFG) vom 16. Mai

2006 (BremGBl. 2006, 263), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2019

(Brem.GBl. S. 55) gewährte teilweise Einsichtnahmein die genannte Fortsetzungsver-

einbarungist rechtmäßig undverletzt Sie nicht in Ihren Rechten.
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1.

Wie bereits in dem Bescheid der Entsorgungsbetriebe der Stadt Bremerhaven (nun-

mehr: Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Anstalt öffentlichen Rechts) vom 27.09.2019

ausgeführt, hat jede natürliche und juristische Person nach & 1 Abs. 1 BremIFG An-

spruch auf amtliche Information.

Gemäß 8 2 Nr. 1 BremIFG ist eine amtliche Information jede amtlichen Zwecken die-

nende Aufzeichnung.Dies betrifft auch den fiskalischen Bereich, so dass auch Verträge

der öffentlichen Stellen betroffen sind.

Sie begehren mit Ihrem Widerspruch vollständige Einsicht in die Fortsetzungsvereinba-

rung vom 28.01.2019 zum „Leistungsvertrages Abfall“ vom 21.12.2001.

Da derhier in Rede stehende Vertrag Informationen über die BEG/BELG (nachfolgend

BEG) enthält und diese somit „Dritter“ i.S.d 8 2 Nr. 2 BremIFGist, sind die Belange der

BEG durch Ihren Antrag auf Informationszugang berührt, so dass dem Unternehmen

nach $ 8 Abs. 1 BremIFG Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben war.

DasBeteiligungsverfahren nach $ 8 BemIFGist nach $ 7 Abs. 3 S. 2 BremIFG nur dann

entbehrlich, wenn der Antragsteller sein Einverständnis mit der Unkenntlichmachung -

d.h. Schwärzung, - bestimmter Informationen, d.h. mit einem lediglich beschränkten In-

formationszugang, erklärt. Ein solch möglicher Verzicht auf die Verfahrensbeteiligung

des Dritten dient der Verfahrensbeschleunigung. Eine Einverständniserklärung mit dem

beschränkten Informationszugang haben Sie nicht abgegeben. Die genannte Fortset-

zungsvereinbarung wurde Ihnen mit E-Mail vom 31.07.2019 in teilweise geschwärzter

Form übersandt. Mit Schreiben vom 10.08.2019 bestätigten Sie den Eingang, baten je-

doch darum, die vorgenommenen Schwärzungenim Vertrag auf ihre rechtliche Notwen-

digkeit hin zu überprüfen. Entgegen ihrer Auffassung führt Ihr fehlendes Einverständnis

mit dem beschränkten Informationszugang nicht zur Offenlegung der Vereinbarung in

Gänze, sondern zur Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach $ 8 BremIFG.

Die BEG hat ausdrücklich ihr Einverständnis mit einer vollständigen Offenlegung des

Vertrages verweigert, da nach ihrer Auffassung sein Inhalt Betriebs- und Geschäftsge-

heimnissebetrifft, an denen die BEG ein Geheimhaltungsinteresse hat.

Das Recht auf Informationszugang kann bei Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsge-

heimnissen gemäß den 88 6 Abs. 1, 6a Abs. 1 BremIFG eingeschränktsein.
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2.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und Bundesverwaltungsgerichts

sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse „alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsa-

chen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten

Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein be-

rechtigtes Interesse hat“ (BVerfGE, 115, 205; BVerwG NVwZ 2009, 1113). Diese von

der Rechtsprechung entwickelte Definition hat in 8 6 Abs. 2 S. 1 auch Eingang in das

BremIFG gefunden.

Der Schutztatbestand setzt demnach Folgendes voraus:

- Eine Beziehung derInformation zum Unternehmen

- Die Nichtoffenkundigkeit der Information

- Einen Geheimhaltungswillen

- Ein berechtigtes objektives Geheimhaltungsinteresse.

Zu den einzelnen Merkmalen des Schutztatbestandesist Folgendes auszuführen:

2.1.

Der hier in Rede stehende Vertrag enthält ohne Zweifel Informationen, die auf die BEG

bezogensind.

2.2

Eine Informationist offenkundig, wenn sie sich nicht mehr im Bereich des Unternehmens

befindet und für Dritte leicht zugänglich oder gar allgemein bekannt ist (BGH GRUR

1958, 297). Ist die Information in den Medienabrufbar,gilt sie als allgemein bekannt.

Die Fortsetzungsvereinbarung regelt bestimmte Investitionsverpflichtungen der BEG im

Zusammenhang mit dem Betrieb des Müllheizkraftwerks, eine Stilllegung oder Auslage-

rung des Betriebs des Müllheizkraftwerks oder Teilen hiervon bis zu einem bestimmten

Zeitpunkt sowie einen wechselseitigen Verzicht der Stadt Bremerhaven und der

BEGI/BELG,einer Verlängerung desVertrages zu widersprechen.

Die Vereinbarung enthält explizit keine Regelungen zur Daseinsvorsorge. Ohnean die-

ser Stelle die Frage zu beantworten, ob die Vereinbarung dennoch einen Vertrag der

Daseinsvorsorge darstellt - in diesem Fall würde die Veröffentlichungsplicht nach 8 11

Abs. 4a, 1. Alt. BremIFG greifen -, handelt es sich jedenfalls um einen „sonstigen Ver-

trag“ i.S.d. 8 11 Abs. 4a, 3. Alt. BremIFG, da die in der Fortsetzungsvereinbarung festge-

legten Investitionen den in der Vorschrift genannten Schwellenwert erheblich überstei-
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gen undder Vertrag außerdem nach dem 05.05.2015 geschlossen wurde. Das bedeutet,

dass eine Veröffentlichungspflicht nach dieser Bestimmung besteht, allerdings gemäß $

11 Abs. 4 S. 1 BremIFG „ohne Angaben von personenbezogenen Daten und Geschäfts-

und Betriebsgeheimnissen‘“.

Dementsprechendist die hier in Rede stehende Fortsetzungsvereinbarung in der Ihnen

vorliegenden geschwärzten Form an das elektronische Informationsregister gemeldet

und damit allgemein zugänglich gemacht worden. Die hierüber hinausgehendenInfor-

mationen — also die Informationen, die geschwärzt wurden — sind dagegennicht offen-

kundig. Gegen die Schwärzungenrichtet sich ihr Widerspruch.

2.3.

Die BEG hat im Hinblick auf die geschwärzten Stellen ihren Willen zur Geheimhaltung

erklärt, indem sie ausdrücklich ihr Einverständnis mit der vollständigen Offenlegung des

Vertragesverweigert hat.

2.4.

Schließlich kommt es für den Anspruch auf Informationszugang darauf an, ob ein be-

rechtigtes Geheimhaltungsinteresse besteht hinsichtlich der vertraglichen Vereinbarun-

gen, die nicht offenkundige — also hier die geschwärzten - Informationen betreffen.

2.4.1

Maßgeblich für die Anerkennung eines berechtigten Geheimhaltungsinteresses ist die

Wettbewerbsrelevanzder betreffenden Information. Eine Wettbewerbsrelevanz ist anzu-

nehmen, wenn die Offenlegung der Information geeignetist, den Wettbewerb des Kon-

kurrenten zu fördern oder die Stellung des Unternehmens im Wettbewerb zu schmälern

oder wennsie geeignetist, dem Unternehmenwirtschaftlichen Schaden zuzufügen(vgl.

Friedrich Schoch, Komm. zum IFG $& 6 Rd. 91 unter Verweis auf Schabel, JB InfoR

2014, 261).

2.4.1.1

Es ist zunächst nicht davon auszugehen, dass die BEG im Geltungsbereich des

BremIFG keinem Wettbewerb ausgesetzt ist. Die seinerzeit städtische Gesellschaft

„Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG)“ hatte im Jahr 2001 die BEG Logis-

tics GmbH (BELG) gegründet. Ziel war es, einen Teilbetrieb (Abwasserbeseitigung

und Abfallentsorgung ohne hoheitliche Aufgaben) der Entsorgungsbetriebe Bremer-

haven (Eigenbetrieb) auf die BEG/BELG zu übertragen und nachfolgend zu privatisie-

ren. Im Hinblick auf diese Absicht wurde im Jahre 2001 ein Ausschreibungsverfahren

durchgeführt. Bekanntermaßen hat die Holding Entsorgung Bremerhaven GmbH-
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HEB - den Zuschlag erhalten, sodass die Stadt Bremerhaven die BEG mit Vertrag

vom 21.12.2001 anteilsmäßig an die HEB verkauft hat. Bestandteil dieses Vertrages

ist u.a. der zwischen der Stadt einerseits und der BEG /BELG andererseits abge-

schlossene "Leistungsvertrag Abfall". Der Käufer der BEG hat das Ausschreibungs-

verfahren also im Wettbewerb mit anderen Bewerbern für sich entschieden. Es ist

demnach im Bereich Abfallentsorgung nicht vom Fehlen eines Marktes im Lande

Bremen und vom Fehlen der Gefahr, Konkurrenten könnten Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse ausforschen, auszugehen. .

2.4.1.2.

Die Offenlegung einer Information hat die genannte Wettbewerbsrelevanz, wenn die

Offenlegung mögliche Rückschlüsse auf die Betriebsführung, auf die Wirtschaft- und

Marktstrategie, die Kostenkalkulation und Entgeltgestaltung des Unternehmens oder

vergleichbare betriebsinterne Umstände zulassen würde (vgl. Friedrich Schoch, Komm.

zum IFG, a.a.O.; s. auch BVerwG,Urteil vom 28.05.2009 - 7 C 18.08, auf das Sie selbst

hingewiesen haben; VG Berlin, 2006, 787; BVerwG, NVwZ 2010, 189).

‚Diesist hier der Fall und gilt in besonderem Maßefür Abs. 2 der Präambel sowie Ziffer 1

der Fortsetzungsvereinbarung. Hier wird das konkrete Investitionsvolumen im Zu-

sammenhang mit dem Betrieb des Müllheizkraftwerks genannt und mitgeteilt, wofür die

Investitionen getätigt werden sollen. Die ebenfalls dort genannten technischen Angaben

können darüber hinaus Rückschlüsse auf den technischen Zustand der Anlagen oder

der Anlagenteile zulassen. Konkurrenzunternehmen undLieferanten der zu erneuernden

Anlagen wüssten, welche Kosten für die Erneuerungeingestellt wurden.

Die Schwärzung unter Ziffer 3 betrifft die Vertragslaufzeit. Durch den in Abs. 3 der Prä-

ambel genannten Zeitraum der Betriebsdauer des Müllheizkraftwerks könnte ein Dritter

rechnerisch ermitteln, wie die Abschreibungen konkret gerechnet werdensollen. In Zu-

sammenschau mit Informationen überdie zu tätigenden Investitionen könnten konkrete

Rückschlüsse auf die Kalkulation der Entgelte der BEG bzw. der BELG gezogen wer-

den.

Gleichesgilt für Ziffer 2 der Vereinbarung. Auch hier könnten Dritte aufgrund der Rege-

lung zur Vertragslaufzeit Rückschlüsse auf die Kalkulation der Entgelte im Verhältnis zu

den zu tätigenden/getätigten Investitionen ziehen.

Abs. 1 der Präambel enthält ebenfalls Regelungen zur Vertragslaufzeit. Es gilt das be-

reits Gesagte. Aus der Laufzeitregelung können Rückschlüsse auf die Kostenkalkulation

der BEG gezogen werden. Die Offenlegung von Zahlen im Allgemeinen macht die Kos-
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tenkalkulation des Unternehmens nachvollziehbar und ist geeignet, die Stellung des Un-

ternehmens im Wettbewerb zu schmälern und die Stellung möglicher Konkurrenten zu

fördern.

Durch eine Preisgabe der geschwärzten Information könnten insbesondere Rückschlüs-

se auf die Kostenkalkulation und die Marktstrategie des Unternehmens sowie die Ent-

geltgestaltung gezogen werden, so dass davon auszugehenist, dass deren Preisgabe

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berühren würde.

2.4.1.3

Soweit Sie auf die Entscheidung des EuGH vom 19.08.2018 verweisen,in der die Frage

eine Rolle spielt, ob Geschäftsgeheimnisse u.U. nach einer bestimmten Zeit (nach Ab-

lauf von mindestens fünf Jahren) nicht mehr als vertraulich zu behandeln sind, es sei

denn, derjenige, der sich auf Vertraulichkeit beruft, weist nach, dass die Informationen

trotz ihres Alters immer noch wesentliche Bestandteile seiner eigenen wirtschaftlichen

Stellung oder der von betroffenen Dritten sind, ist diese Entscheidung zwarinteressant,

aber für den vorliegenden Widerspruch nicht relevant, weil EU-Recht/Rechtsprechung

ausschließlich nur für Organe, Einrichtungen und Mitgliedstaaten bei der Durchführung

des Rechts der Union gilt, aber vor allem auch deswegen,weil die hier in Frage stehen-

den Informationen aus der Fortsetzungsvereinbarung vom 28.01.2019 nur etwas älter

als ein Jahr sind.

3.

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse unterliegen verfassungsrechtlichem Schutz. Die

Rechtsprechung geht überwiegend davon aus, dass ein kumulierter Schutz aus Art. 12

(Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) besteht (BVerwG, NVwZ 2009,

1114; BGH, WRP 2010, 658). Trotz Verfassungsrang kommt dem Schutz von Betriebs-

und Geschäftsgeheimnissen aber nur ein relativer Geheimnisschutz zu, da der Gesetz-

geber befugtist, den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu beschränken.

Die Ausgestaltung des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen differiert auf

Bundes- und Landesebene zum Teil. Soweit der Dritte nicht in die Offenlegung einwilligt,

sieht 8 6 S. 2 IFG des Bundes keine Abwägung des Informationsinteresses mit dem

Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen vor, sondern verwehrt den Informationszu-

gang, während nach einigen Informationsfreiheitsgesetzen auf Länderebene, so auch

nach & 6 Abs. 1 S. 2 BremIFG, der Informationszugang bei Vorliegen eines Betriebs-

und Geschäftsgeheimnisses zu gewährenist, wenn das Informationsinteresse der an-

tragstellenden Person die schutzwürdigen Belange des Betroffenen überwiegt. Hier-

durch soll dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen werden.
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4.

Für Verträge der Daseinsvorsorge gilt nach $ 6a Abs. 1 S. 1 BremIFG davon abwei-

chend hierüber hinausgehendein erleichterter Informationszugangin der Form,als $ 6

Abs. 1 S. 2 BremIFG mit der Maßgabe Anwendungfindet, dass das Informationsinteres-

se der antragstellenden Person in der Regel überwiegt und damit der Informationszu-

gang zu gewährenist, wenn der oder die Betroffene im Geltungsbereich dieses Geset-

zes keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder wenn der oder dem Betroffe-

nen durch die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kein wesentlicher

wirtschaftlicher Schaden entstehen würde(vgl. 8 6a BremIFG).

Sie begehren mit Ihrem Widerspruchvollständige Einsicht in die Fortsetzungsvereinba-

rung vom 28.01.2019 zum „Leistungsvertrages Abfall“ vom 21.12.2001. Der "Leistungs-

vertrag Abfall" enthält Regelungen über die Abwicklung des operativen Geschäfts der

Abfallentsorgung in der Stadt Bremerhaven. Verträge über die Wasser-, Abwasser- und

Abfallentsorgung stellen Verträge der Daseinsvorsorge dar. In 8 6a Abs. 2 S. 2 BremIFG

ist die Abfallentsorgung explizit als zur Daseinsvorsorge gehörig genannt. Die Fortset-

zungsvereinbarung selbst regelt aber unmittelbar keine Leistungen der Daseinsvorsorge

(s.o. Ziffer 2). Es stellt sich daher die Frage, ob die Fortsetzungsvereinbarung selbst

überhaupt als Vertrag der Daseinsvorsorge zu qualifizierenist.

4.1.

Die Fortsetzungsvereinbarung bezieht sich zwar ausdrücklich auf den am 21.12.2001

abgeschlossenen „Leistungsvertrag Abfall“, der wiederum Leistungen der Daseinsvor-

sorge zum Gegenstandhat.

Das BremIFG unterscheidet bei Verträgen der Daseinsvorsorge aber danach, ob der

entsprechende Vertrag vor oder nach dem 12.03.2011 geschlossen wurde. So gilt die

Verpflichtung, die in $ 11 Abs. 4 S. 1 BremIFG genannten Daten öffentlich zu machen,

nach $& 11 Abs. 4a S. 1 BremIFG nur für Verträge der Daseinsvorsorge, die ab dem

12.03.2011 geschlossen wurden. Eine entsprechende Regelung für Altverträge, die nach

diesem Datum geändert oder wesentlich geändert werden, existiert nicht. Dies spricht

dafür, dass nur der vollständige Neuabschlusseines Vertrages ab dem 12.03.2011 dem

BremIFG unterliegen sollte, nicht jedoch dessen Änderung oder Ergänzung. Änderungen

oder Ergänzungenteilen vielmehr das rechtliche Schicksal des ursprünglichen Vertra-

ges, zu dem sie gehören. Die Fortsetzungsvereinbarung ist daher nicht als eigenständi-

ger Vertrag der Daseinsvorsorgei.S.d. BremIFG zu behandeln, so dass die Regeln des

8 6a Abs. 1 BremIFG keine unmittelbare Anwendung finden (Gutachten der Rechtsan-
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waltskanzlei Büsing, Müffelmann und Theye vom 01.03.2019, das Sie bei Bedarf einse-

hen können).

4.2.

Stellt die Fortsetzungsvereinbarung keinen eigenständigen Vertrag der Daseinsvorsorge

dar, sondern teilt das rechtliche Schicksal des „Leistungsvertrags Abfall“, ist entschei-

dend, welche Regelungenfür den „Leistungsvertrag Abfall“ gelten.

4.2.1.

Der „Leistungsvertrag Abfall“ wurde am 21.12.2001 abgeschlossen, also lange vor In-

krafttreten des BremIFG. Wie bereits unter Ziffer 3.1. ausgeführt, unterliegt der „Leis-

tungsvertrag Abfall“ - als vor dem 12.03.2011 geschlossener Vertrag der Daseinsvorsor-

ge - nicht den Veröffentlichungspflichten nach $ 11 Abs. 4a BremIFGi.V.m. & 11 Abs. 4

BremIFG.

4.2.2.

Für Verträge der Daseinsvorsorge, die wie hier vor dem 12.03.2011 geschlossen wur-

den, trifft 8 6a Abs. 3 BremIFG für das normale Antragsverfahren auf Zugang zu amtli-

chen Informationen wiederum gesonderte Regelungen, wenn der Gewährung des Zu-

gangs Bestimmungendes Vertrages entgegenstehen.Diesist hier der Fall.

Nach $ 17 Abs. 3 S. 1 des „Leistungsvertrages Abfall“ dürfen die Vertragspartner ohne

vorherige schriftliche Einwilligung des jeweils anderen Vertragspartners Dritten keine

Unterlagen aushändigen und keine Auskünfte ausgeben, die sich auf die Durchführung

des Vertrages beziehen. Diese weite Formulierung schließt auch die Vertragsurkunde

selbst mit ein. Zwar ist die Stadt Bremerhaven gemäß $ 17 Abs. 3 S. 2 des Vertrages

berechtigt, in einer auf die Interessen des Auftragnehmers angemessen Rücksicht neh-

menden Weise parlamentarische Anfragen zu beantworten und „gesetzliche Auskunfts-

pflichten“ zu erfüllen. Es fragt sich jedoch, ob diese Bezugnahme auf gesetzliche Aus-

kunftspflichten den Rechtszustand bei Abschluss des Vertrages meint oder ob damit

auch später begründete Auskunftspflichten gemeint sein können.Eine interessengerech-

te Auslegung des Vertrages führt hierbei zu. dem Ergebnis, dass die vertragliche Aus-

nahmebestimmung auf die mehrere Jahre nach Vertragsschluss begründeten Pflichten

nach dem BremIFG keine Anwendungfindet (Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Bü-

sing, Müffelmann und Theye vom 01.03.2019).

Grundsätzlich ist in einem solchen Fall das Verfahren nach $ 6a Abs. 3 BremIFG einzu-

leiten, in dem der Vertragspartner zu Neuverhandlungen und zur AnpassungdesVertra-

ges aufzufordernist.
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5.

Kann - hiervon wird vorliegend zu Ihren Gunsten ausgegangen - innerhalb eines Zeit-

raums von 6 Monaten keine Einigung erzielt werden, wird der Zugang gewährt, wenn

das Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse erheblich überwiegt ($ 6a

Abs. 3 S. 2 BremIFG). Der Abwägungsmaßstab nach $ 6a Abs. 1 BremIFG ist hierbei zu

berücksichtigen.

DassIhr Informationsinteresse erheblich höher zu bewertenist als das Geheimhaltungs-

interesse der BEG, wäre zu erwägen gewesen, wenn die BEG im Geltungsbereichdie-

ses Gesetzes keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt wäre oder wenn der BEG

durch die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kein wesentlicher wirt-

schaftlicher Schaden entstehen würde (Berücksichtigung des Abwägungsmaßstabes

nach 8 6a Abs. 1 BremIFG). Die BEG befindet sich, wie oben(Ziffer 2.1.4.2.1) darge-

stellt, in einer Wettbewerbssituation mit anderen Abfallentsorgern. Hier kann weder das

Fehlen eines wesentlichen Wettbewerbs unterstellt noch — allein schon aufgrund der

Größenordnung der Investitionen - der Nichteintritt eines wesentlichen wirtschaftlichen

Schadens bei Offenlegung möglicher Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse prognostiziert

werden.

Kannalso nicht vom Fehlen der in $ 6a Abs. 1 BremIFG genannten Umstände ausge-

gangen werden, sind die Interessen i.S.d. $ 6a Abs. 3 S. 2 BremIFG gegeneinanderab-

zuwägen. Wie oben unterZiffer 2.2 dargestellt, unterliegen Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse verfassungsrechtlichem Schutz. So sieht - soweit der Dritte nicht in die Offen-

legung einwilligt - das IFG des Bundesin 8 6 S. 2 IFG überhaupt keine Abwägung des

Informationsinteresses mit dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen vor, sondern

verwehrt den Informationszugang. Im EU- Eigenverwaltungsrecht normiert Art. 4 Abs. 2

VO 1049/2001/EG den „Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oderju-

ristischen Person.“ Der Zugang zu einem Dokumentist seitens der Unionsorgane grund-

sätzlich zu verweigern, wenn durch dessen Verbreitung eines der Schutzgüter beein-

trächtigt würde, „es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der

Verbreitung“ (Friedrich Schoch a.a.O., 86 Rd.18).

Ähnlich regelt $ 6 Abs. 1 S. 2 BremIFG, dass der Informationszugang auchbei Vorliegen

eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses zu gewährenist, wenn das Informationsin-

teresse der antragstellenden Person die schutzwürdigen Belange des Betroffenen

überwiegt. Hierdurch soll — wie oben bereits gesagt - dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz Rechnung getragen werden.
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Der Gesetzesbegründung zu $ 6 Abs. 1 S. 2 BremIFG ist aber zu entnehmen, dass der

Informationszugang aufgrund der grundrechtlichen Absicherung des Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisses im Regelfall abzulehnenist, sofern nicht ganz besondere Umstän-

de wie z.B. eine nicht anders abwendbare Gesundheitsschädigung eine andere Bewer-

tung rechtfertigen (Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft — erstes Gesetz

zur Änderung des BremiFG,S.9).

Erst recht muss dies gelten, wenn dasInformationsinteresse nicht nur überwiegen, son-

dern — wie hier - erheblich überwiegen muss, um den Informationszugang zu gewäh-

ren. Ganz besondere Umstände wie eine nicht anders abwendbare Gesundheitsschädi-

gung odervergleichbare Umständeliegenhier nicht vor und sind auch nicht vorgetragen

worden, so dass ein Anspruch auf Informationszugang bezüglich der geschwärzten In-

formationen zu verneinenist.

6.

Soweit hier „personenbezogene Daten“ geschwärzt wurden, gilt $ 5 Abs. 1 BremIFG.

Danach darf Zugang zu personenbezogenen Daten nur gewährt werden, wenn dasIn-

formationsinteresse der antragstellenden Person oder der Allgemeinheit das schutzwür-

dige Interesse des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt oder der

Dritte eingewilligt hat. „Personenbezogene Daten“ sind nach Art. 4 Abs. 1 DSGVO alle

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person be-

ziehen. Eine Einwilligung desDritten liegt hier nicht vor. Das Informationsinteresse der

antragstellenden Person oder der Allgemeinheit überwiegt das schutzwürdige Interesse

des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs nach $ 5 Abs. 3 BremIFG dann,

wenn sich die Angabe auf Name,Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbe-

zeichnung, Büroanschrift und Telekommunikationsnummerbeschränkt und derDritte als

Gutachter, Sachverständiger oderin vergleichbarer Weise eine Stellungnahmein einem

Verfahren abgegebenhat. Diesist hier nicht der Fall. Auch sind keine anderen Umstän-

de ersichtlich und auch nicht vorgetragen, die überhaupt ein Interesse an der Offenle-

gung persönlicher Daten begründen könnten. Erst recht ist in Abwägung des Schutzes

persönlicher Daten kein überwiegendesInteresse an einer Offenlegung der Daten er-

kennbar.

7.

Das Bremische Umweltinformationsgesetz gewährt keinen weitergehenden Informati-

onsanspruch.
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8.

IhremAntragistdahernurindem Umfang stattzugeben,indem der Informationszugang

ohne Preisgabevon geheimhaltungsbedürftigenInformationenmöglichist.Diesistge-

schehen, indem diegeheimhaltungsbedürftigenInformationeninder Fortsetzungsver-

einbarungunkenntlichgemacht wurden.

IhrWiderspruchmusstedemzufolgeerfolglosbleiben.

Zu 2.Kostenentscheidung:

DieKostenentscheidungberuhtauf$ 73 Abs. 3 S. 3 derVerwaltungsgerichtsordnungin

derFassung der Bekanntmachung vom 19.März 1991 (BGBl.|S.686),zuletztgeändert

durch Gesetz vom 08.10.2017(BGBl.IS. 3546) i.V. m. $ 80 Abs. 1 S. 3 des Bremi-

schen Verwaltungsverfahrensgesetzes(BremVwVfG) inder Fassung der Bekanntma-

chung vom 9.Mai 2003 (Brem.GBi.S. 219),zuletztgeändertdurchGesetz vom 27.Ja-

nuar2015 (Brem.GBi.S. 15).

Zu 3.Gebührenfestsetzung:

Gemäß $$ 3,4 und8 Abs.1 desBremischenGebühren-und Beitragsgesetzesvom 16.

Juli1979 (Brem.GBl.S. 279),zuletztgeändertdurch Gesetz vom 26. September 2017

(Brem.GBl.S. 394),i..V. m. Ziffer101.09 des Kostenverzeichnisseszur Allgemeinen

Kostenverordnungvom 16.August 2002 (Brem.GBl.S. 333),zuletztgeändertdurch

Verordnungvom 24.November 2015 (Brem.GBl.S. 535),wirdfürdiesenWiderspruchs-

bescheideineGebühr inHöhe von 60,00€ festgesetzt.Sieistim Hinblickaufden mit

derAmtshandlungverbundenenPersonal-und Sachaufwandalsangemessenanzuse-

hen.DieGebührist binneneinerFristvon 3 Wochen nach UnanfechtbarkeitdiesesBe-

scheidesan die StadtkasseBremerhaven unterAngabe des o.  g.Aktenzeichensund

des Kassenzeichens █████████████ zu überweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Bescheid der EntsorgungsbetriebeBremerhaven der StadtBremerhaven

(nunmehr EntsorgungsbetriebeBremerhaven, AnstaltöffentlichenRechts) vom

27.09.2019und diesenWiderspruchsbescheidkann innerhalbeinesMonats nach Zu-

stellungdiesesWiderspruchsbescheidesKlage erhoben werden. Die Klage istbeim

VerwaltungsgerichtBremen, Am Wall 198,28195 Bremenschriftlichoder inelektroni-

scherForm einzureichenoderzurNiederschriftdes Urkundsbeamten derGeschäftsstel-

lezu erklären.Die Klage muss den Kläger,den Beklagtenund den Streitgegenstand

bezeichnen.SiesolleinenAntragenthalten.DiezurBegründungdienendenTatsachen

und Beweismittelsollenangegeben werden.WirddieKlageschriftlicherhoben,so sollen

ihrzweiAbschriftenbeigefügtwerden.Falls dieFristdurchVerschuldeneines von Ihnen
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Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zuge-

rechnet werden.

Im Auftrag

 

Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung personenbezogenerDaten im Rechts- und Versicherungsamt und über
Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie überIhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmenSie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben des Rechts- und Versicherungsamtes. Dieses
Informationsschreiben erhalten Sie beim Rechts- und Versicherungsamt und zum Download unter
https://www.bremerhaven.de/sixcms/media.php/94/DSGVO_Informationsschreiben_Amt301537251161.pdf

und daran anschließend ihre Beteiligung an der BEG zu vermindern.
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